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Hygienekonzept für das Training 

Stand 28.05.2021 gültig ab 28.05.21 

Grundlage: Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) Vom 26. Mai 2021 In der ab dem 28. Mai 2021 gültigen Fassung 

Ansprechpartnerin: Stefanie Hartmann, info@ts-frechen.de 

 

Ab 28.05.2021 die auf Seite 2 stehende Tabelle.  

Weitere Hinweise: 

• Zu- und Abgänge der Sportstätten oder im öffentlichen Raum werden durch die Trainerinnen und 

Trainer mit den Erziehungsberechtigten und den Teilnehmerinnen sowie Teilnehmern besprochen. 

Hier gilt ein Mindestabstand von 1,5m. 

• Zwischen allen o. g. genannten Einzelpersonen und Personengruppen, die gleichzeitig Sport auf einer 

Sportanlage oder im öffentlichen Raum betreiben, ist nur bei Stufe 1 ein Mindestabstand von 5m 

einzuhalten. 

• Im Rahmen der Nachverfolgung werden: Name, Adresse, Telefonnummer und Zeitraum des 

Aufenthalts; für 4 Wochen durch die Übungsleiterinnen und Übungsleiter dokumentiert. 

• Hände- sowie Flächendesinfektionsmittel wird durch die Turnerschaft Frechen gestellt. 

• Die Erziehungsberechtigten halten sich nicht in/auf der Sportanlage oder in unmittelbarer Nähe im 

öffentlichen Raum, wo das Training stattfindet, auf. 

• Verweis auf die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln.
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• Verwendetes Material wird durch die Übungsleiterinnen und Übungsleiter regelmäßig desinfizie 


